
Gemeinde Wiefelstede

TOP 8 und TOP 9
123. Änderung des Flächennutzungsplanes /

Bebauungsplan Nr. 147
„Wiefelstede - Grote Placken“

hier: 
a) Beschlussfassung zu den Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sowie von privater Seite gem. § 3 (1) & § 4 (1) BauGB

b) Beschlussfassung über die Durchführung der öffentlichen Auslegung gleichzeitig mit der 
Beteiligung der Behörden gem.  § 3 (2) & § 4 (2) BauGB 

Vorlage: B/1766/2021 & B/1767/2021

Bau- und Umweltausschuss

26.04.2021
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Luftbild mit Lage im Raum
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Luftbild mit Geltungsbereich

Plangebietsgröße: 
ca. 21,9 ha

Anlass und Ziel der Planung

• Schaffung von zusätzlichen 
Wohnbauflächen sowie 
Bauflächen für eine 
Mischnutzung
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan

Flächen für die Landwirtschaft
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123. Flächennutzungsplanänderung - Vorentwurf  
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Städtebauliches Entwicklungskonzept
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Bebauungsplan Nr. 147 - Vorentwurf
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ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE

zu den im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (gem. § 4 (1) BauGB) eingegangenen 

Stellungnahmen
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Landkreis Ammerland
• Die Städtebauliche Erforderlichkeit ist 

herzuleiten.

• Es ist sicherzustellen, dass Bestandsschutz der 
Hofstelle innerhalb des Plangebietes aufgegeben 
wird.

• Es wird empfohlen, Regelungen nach § 1 (7) 
BauNVO (horizontale Gliederung) aufzunehmen, 
vgl. B Plan Nr. 74.

• Redaktionelle Anmerkungen

 Die bereits in der Begründung enthaltenen 
Aussagen werden ergänzt.

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 städtebauliche Lage nicht vergleichbar
 städtebauliche Erforderlichkeit innerhalb des 

Plangebietes nicht gegeben
 Leerstände in den Erdgeschosszonen 

sollten nicht durch die Bauleitplanung 
vorbereitet werden

 Die Hinweise werden berücksichtigt und die 
Planunterlagen entsprechend angepasst.
 Formulierung in der textlichen Festsetzung 

Nr. 21 (Schallschutz) wird teilweise 
beibehalten, da Formulierungsvorschlag des 
Landkreises aus Sicht des Plangebers nicht 
hinreichend bestimmt
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Landkreis Ammerland
• Es sind Aussagen zu den landwirtschaftlichen 

Geruchsimmissionen zu ergänzen.
 Der Anregung wurde gefolgt. Durch die 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen wurde 
ein entsprechendes Gutachten erstellt.
 Orientierungswert für Wohngebiete (10 % 

der Jahresstunden) wird im überwiegenden 
Teil des Plangebietes eingehalten

 geringfügige Überschreitungen lediglich in 
den Randbereichen

 gemäß ständiger Rechtsprechung ist 
Überschreitung mit städtebaulicher 
Begründung in den Randbereichen zulässig

 Darstellung im Plan mit Hinweis
 Begründung wird ergänzt
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Landkreis Ammerland
• Es wird empfohlen örtliche Bauvorschriften auch 

für das Mischgebiet und das Allgemeine 
Wohngebiet aufzunehmen.

• Die Örtliche Bauvorschrift zu Kiesgärten kann 
durch einen Hinweis auf die Niedersächsische 
Bauordnung ersetzt werden.

• In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeits-
beteiligung ist auf die örtlichen Bauvorschriften 
hinzuweisen.

• Das Regenrückhaltebecken ist als Grünfläche 
auszuweisen. Die aktuelle Darstellung entspricht 
nicht der Planzeichenverordnung

 Der Anregung wird nicht gefolgt.
 in den genannten Bereichen sollen auch 

moderne Bauformen ermöglicht werden
 gewerbliche Vorprägung entlang der 

Hauptstraße
 keine Beeinträchtigung von 

architekturhistorisch wertvollen 
Bebauungsstrukturen

 Bebauungsstruktur innerhalb der 
festgesetzten Wohngebiete WA 1 besitzt 
zukünftig keine Fernwirkung

 Der Anregung wird gefolgt.

 Der Hinweis wird im weiteren Verfahren 
berücksichtigt.

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die gewählte 
Darstellung entspricht der Planzeichen-
verordnung und der geplanten Ausgestaltung.
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Landkreis Ammerland
• Es ist eine Kreuzungsvereinbarung mit der 

Niedersächsischen Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr zu schließen.

• Es ist im Rahmen eines Verkehrsgutachtens zu 
prüfen, ob eine Linksabbiegespur erforderlich 
wird.

• Hinweise zur Verlegung der Ortsdurchfahrt
• Hinweise zur Verlegung der Haltestelle

• Die Auswirkungen auf die L 826 sind zu 
untersuchen.

• Sichtdreiecke sind zu ergänzen

• Vorgeschlagene Kompensation für die 
Beeinträchtigung der Wallhecken geeignet. Dem 
Landkreis Ammerland stehen derzeit keine 
Standorte für Wallheckenkompensation zur 
Verfügung (Wallheckenprogramm).

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Der Hinweis wird berücksichtigt. Ein 
entsprechendes Gutachten wurde erstellt.

 Die Hinweise werden berücksichtigt.

 Der Anregung wird gefolgt.

 Der Anregung wird gefolgt.

 Die Hinweis werden zur Kenntnis genommen.
 Wallheckenkompensation erfolgt vollständig 

innerhalb des Plangebietes
 zukünftig kann wieder auf das 

Wallheckenprogramm des Landkreises 
zurückgegriffen werden, da wieder 
Standorte zur Verfügung stehen
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Landkreis Ammerland
• Es ist eine Kreuzungsvereinbarung mit der 

Niedersächsischen Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr zu schließen.

• Es ist im Rahmen eines Verkehrsgutachtens zu 
prüfen, ob eine Linksabbiegespur erforderlich 
wird.

• Hinweise zur Verlegung der Ortsdurchfahrt
• Hinweise zur Verlegung der Haltestelle

• Die Auswirkungen auf die L 826 sind zu 
untersuchen.

• Sichtdreiecke sind zu ergänzen

• Vorgeschlagene Kompensation für die 
Beeinträchtigung der Wallhecken geeignet. Dem 
Landkreis Ammerland stehen derzeit keine 
Standorte für Wallheckenkompensation zur 
Verfügung (Wallheckenprogramm).

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Der Hinweis wird berücksichtigt. Ein 
entsprechendes Gutachten wurde erstellt.

 Die Hinweise werden berücksichtigt.

 Der Anregung wird gefolgt.

 Der Anregung wird gefolgt.

 Die Hinweis werden zur Kenntnis genommen.
 Wallheckenkompensation erfolgt vollständig 

innerhalb des Plangebietes
 zukünftig kann wieder auf das 

Wallheckenprogramm des Landkreises 
zurückgegriffen werden, da wieder 
Standorte zur Verfügung stehen
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Landkreis Ammerland
• Die genannten artenspezifischen Maßnahmen 

sind durch eine fachkundige Person vor der 
Baufeldfreimachung durchzuführen.

• Das Baugebiet sollte abschnittsweise 
erschlossen werden, um eine Überlastung der 
sozialen Infrastruktur zu vermeiden.

• Es ist sicherzustellen, dass innerhalb der 
Mischgebiete keine Einzelhandels-
agglomerationen entstehen.

• Im Bereich der Stichstraße ohne Wendehammer 
ist ein Tonnenaufstellplatz zu errichten.

• Der Wendeplatzradius sollte mindestens 11 m 
betragen.

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Der Hinweis wird berücksichtigt. Im 
Bebauungsplan werden dem Zentrenkonzept 
entsprechende Regelungen aufgenommen.

 Der Hinweis wird im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt.

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 Rückwärtsfahrten sind nicht verboten 

sondern sollten nur vermieden werden 
(DGUV Regel 114-601)

 zurücksetzen in Wenderichtung gilt nicht als 
Rückwärtsfahren

 durch Fahrer-Assistenz-Systeme kann eine 
Gefährdung von Personen ausgeschlossen 
werden 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr
• Bauverbotszone ist zu beachten

• Bushaltestelle „Dingsfelder Weg“

• Schallemissionen

• Anschluss des neuen Fuß- und Radweges an 
den Bestand ist zu berücksichtigen

 Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 in Abstimmung mit dem LK Ammerland und 

der Straßenbaubehörde erfolgt Verlegung 
der Ortsdurchfahrtsgrenze

 innerhalb der Ortsdurchfahrt gilt keine 
Bauverbotszone

 Die Gemeinde plant den barrierefreien Ausbau 
und die Verlegung der Haltestelle.
 Detailplanung erfolgt im Anschluss an das 

Bauleitplanverfahren in Abstimmung mit der 
Straßenbaubehörde

 festgesetzte Verkehrsfläche ist ausreichend 
bemessen

 Der Hinweis wird berücksichtigt. Es wurde ein 
Schallgutachten erstellt.

 Der Hinweis wird berücksichtigt.
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr
• Zusätzliche Einmündungen führen zu einer 

Verschlechterung der Verkehrsqualität auf der 
Hauptstraße, daher kann diesen nicht 
zugestimmt werden.

• Sichtdreiecke sind zu ergänzen.

• Die Bäume an der Landesstraße sollen nicht zum 
Erhalt festgesetzt werden.

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird an der bisherigen 
Erschließungsvariante festgehalten. Die 
Begründung wird um entsprechende 
Ausführungen ergänzt.
 Die geplanten zwei Anbindungen sind aus 

städtebaulicher und verkehrsplanerischer 
Sicht erforderlich 

 Gemäß den Ausführungen des erstellten 
Verkehrsgutachtens können die Verkehre 
so bestmöglich abgleitet werden

 Die Fahrbahn ist im Bereich der 
Einmündungen aufzuweiten

 Die Verkehrsfläche ist hierfür ausreichend 
bemessen

 Der Anregung wird gefolgt.

 Der Anregung wird nicht gefolgt, da die Bäume 
aus Sicht des Plangebers ortsbildprägend sind.
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr
• Abstand zur geplanten Einmündung der Firma 

Fensterbau Siems ist zu gering.

• Es ist ein Verkehrsgutachten zu erstellen.

• Es ist ein Baugrundgutachten zu erstellen.

• Es ist eine Vorentwurfsplanung vorzulegen.

 Der Hinweis wurde geprüft. 
 entgegen der Regelungen im 

Bebauungsplan Nr. 138 ist zukünftig nur 
noch eine Aufweitung der Fahrbahn 
erforderlich, da sich das Plangebiet dann 
innerhalb der Ortsdurchfahrt befindet

 Entsprechende Ausführungen wurden in die 
Begründung aufgenommen

 Der Anregung wurde gefolgt. In enger 
Abstimmung mit der Straßenbaubehörde wurde 
durch das Ingenieurbüro Roelcke & 
Schwerdhelm ein Verkehrsgutachten erstellt.

 Der Hinweis wird im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt.

 Die Verkehrsflächen sind ausreichend 
bemessen, um die erforderlichen Maßnahmen 
umzusetzen. Die Vorentwurfsplanung wird nach 
Abschluss des Bauleitplanverfahrens erstellt 
und mit der Straßenbaubehörde abgestimmt.
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr
• Abstand zur geplanten Einmündung der Firma 

Fensterbau Siems ist zu gering.
 Der Hinweis wurde geprüft. 

 entgegen der Regelungen im 
Bebauungsplan Nr. 138 ist zukünftig nur 
noch eine Aufweitung der Fahrbahn 
erforderlich, da sich das Plangebiet dann 
innerhalb der Ortsdurchfahrt befindet

 Entsprechende Ausführungen wurden in die 
Begründung aufgenommen
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr
• Abstand zur geplanten Einmündung der Firma 

Fensterbau Siems ist zu gering.

• Es ist ein Verkehrsgutachten zu erstellen.

• Es ist ein Baugrundgutachten zu erstellen.

• Es ist eine Vorentwurfsplanung vorzulegen.

 Der Hinweis wurde geprüft. 
 entgegen der Regelungen im 

Bebauungsplan Nr. 138 ist zukünftig nur 
noch eine Aufweitung der Fahrbahn 
erforderlich, da sich das Plangebiet dann 
innerhalb der Ortsdurchfahrt befindet

 Entsprechende Ausführungen wurden in die 
Begründung aufgenommen

 Der Anregung wurde gefolgt. In enger 
Abstimmung mit der Straßenbaubehörde wurde 
durch das Ingenieurbüro Roelcke & 
Schwerdhelm ein Verkehrsgutachten erstellt.

 Der Hinweis wird im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt.

 Die Verkehrsflächen sind ausreichend 
bemessen, um die erforderlichen Maßnahmen 
umzusetzen. Die Vorentwurfsplanung wird nach 
Abschluss des Bauleitplanverfahrens erstellt 
und mit der Straßenbaubehörde abgestimmt.
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr
• Auf der freien Strecke sind Zufahrten nicht 

erlaubt.

• Für alle neuen Einmündungen sind 
entsprechende Vereinbarungen mit der 
Straßenbaubehörde abzuschließen.

• Die Ableitung des anfallenden Niederschlags-
wassers aus dem Regenrückhaltebecken ist mit 
der Straßenbaubehörde abzustimmen.

LGLN  - Kampfmittelbeseitigungsdienst

• Es wird eine Luftbildauswertung empfohlen.

 Die Erschließung der unmittelbar an die 
Hauptstraße angrenzenden Grundstücke über 
diese ist eine Voraussetzung für die Verlegung 
der Ortsdurchfahrtsgrenze.

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Eine Luftbildauswertung ist aus Sicht des 
Plangebers für den Geltungsbereich nicht 
erforderlich.
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Niedersächsisches Landesamt für 
Denkmalpflege
• In Teilen des Plangebietes besteht ein erhöhtes 

archäologisches Potenzial. Im Vorfeld der 
Bauarbeiten sind entsprechende Sondierungen 
durchzuführen.

Landwirtschaftskammer

• In der Begründung sind Ausführungen zu den 
Belangen der Landwirtschaft und zu den 
landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen 
aufzunehmen. 

Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen

• In der Begründung sind Ausführungen zur 
ÖPNV Anbindung des Plangebietes 
aufzunehmen.

Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband

• Erschließungstechnische Hinweise
• Hinweis zum Grundwasserschutz

 Der Hinweis wird berücksichtigt.

 Der Anregung wird gefolgt.

 Der Anregung wird gefolgt.

 Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

Ammerländer Wasseracht
• Hinweis auf Gewässer 
• Hinweise zur Oberflächenentwässerung

EWE Wasser GmbH &
Deutsche Telekom Technik GmbH
• Erschließungstechnische Hinweise

 Die Hinweise werden berücksichtigt. 

 Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE

zu den im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(gem. § 3 (1) BauGB) eingegangenen Stellungnahmen

23



123. Flächennutzungsplanänderung & Bebauungsplan Nr. 147

© Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner          

B
Ü

R
G

E
R

Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

• Graben an der nördlichen Grenze sollte 
erhalten werden.

• Hinweise zur Oberflächenentwässerung

• Es sollte Festsetzung aufgenommen werden, 
dass lediglich Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig sind.

• Es wird eine zunehmende Verkehrsbelastung 
auf dem Thienkamp befürchtet. 

 Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Graben 
wird über die Festsetzung einer Wasserfläche in 
seinem Bestand gesichert.

 Eine schadlose Oberflächenentwässerung wird 
im Rahmen der Bauleitplanung sichergestellt.

 Eine entsprechende Regelung wird in Teilen 
des Plangebietes aufgenommen.

 Die Planung wurde dahingehend angepasst, 
dass es keine Verbindung für Kraftfahrzeuge 
gibt. 
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Stellungnahmen Abwägungsvorschläge

• Es wird angeregt eine Linksabbiegespur 
anzulegen.

• Hinweis auf Gehölzbestände im nordwestlichen 
Teil des Plangebietes

• Im Baugebiet fehlen fußläufige Verbindungen.

• In den Randbereichen sollten 
Eingrünungsmaßnahmen festgesetzt werden.

• Im Bereich der Grünstrukturen hat sich eine 
üppige Artenvielfalt entwickelt. Über 
grünordnerische Maßnahmen sollte zum Erhalt 
der Arten beigetragen werden.

 Linksabbiegespuren sind laut 
Verkehrsgutachten nicht erforderlich. Im 
Bereich der Planstraße A erfolgt eine 
Aufweitung der Fahrbahn ohne Markierungen. 
Im Bereich der Planstraße B wird im Rahmen 
der Ausführungsplanung dennoch ein 
Abbiegestreifen angelegt.

 Im Bebauungsplan wird eine Fläche für die 
Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
festgesetzt.

 Der Bebauungsplan sieht an diversen Stellen 
fußläufige Verbindungen vor.

 Der Anregung wird gefolgt.

 Ein großer Teil der innerhalb des Plangebietes 
befindlichen Grünstrukturen wird erhalten. 
Darüber hinaus erfolgen Neupflanzungen. 
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ENTWURFSFASSUNG

für die Durchführung der öffentlichen Auslegung und 
der Beteiligung der Behörden gem.  § 3 (2) & § 4 (2) BauGB
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123. Flächennutzungsplanänderung - Planzeichnung
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Anpassungen gegenüber dem 
Vorentwurf

• Erweiterung Grünfläche 
(Spielplatz)



123. Flächennutzungsplanänderung & Bebauungsplan Nr. 147

© Planungsbüro Diekmann • Mosebach & Partner          

Bebauungsplan Nr. 147 - Planzeichnung
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Bebauungsplan Nr. 147 - Planzeichnung
Anpassungen gegenüber dem 
Vorentwurf

29

• WA 4 
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Bebauungsplan Nr. 147 - Planzeichnung
Anpassungen gegenüber dem 
Vorentwurf
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• WA 4 

• Erweiterung Spielplatz
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Bebauungsplan Nr. 147 - Planzeichnung
Anpassungen gegenüber dem 
Vorentwurf

31

• WA 4 

• Erweiterung Spielplatz

• Überarbeitung Straßenbreiten in 
Abstimmung mit Ingenieurbüro 
Heinzelmann

Entwurf: 9 m / 6 m
Vorentwurf: 10 m / 8 m
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Bebauungsplan Nr. 147 - Planzeichnung
Anpassungen gegenüber dem 
Vorentwurf
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• WA 4 

• Erweiterung Spielplatz

• Überarbeitung Straßenbreiten

• Bäume an der Hauptstraße 
werden über Einzelbaum-
festsetzung gesichert
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Bebauungsplan Nr. 147 - Planzeichnung
Anpassungen gegenüber dem 
Vorentwurf

33

• WA 4 

• Erweiterung Spielplatz

• Überarbeitung Straßenbreiten

• Bäume an der Hauptstraße 
werden über Einzelbaum-
festsetzung gesichert

• Einzelbäume in den 
Wendehammern
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Bebauungsplan Nr. 147 - Planzeichnung
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Bebauungsplan Nr. 147 – Textliche Festsetzungen
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Bebauungsplan Nr. 147 –
Textliche Festsetzungen
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Bebauungsplan Nr. 147 – Örtliche Bauvorschriften
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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Naturschutzfachliche Belange

Ergebnisse:

 Flächendeckende Biotoptypenkartierung
(nach DRACHENFELS, 2016) (Stand: Februar 2020)

- Vorwiegend Intensivgrünland und Acker

- Landschaftsbildprägende Gehölzstrukturen 
tlw. vorkommend (Wallhecken, Einzelbäume,
Hecken). Wallhecken gehören zu den 
geschützten Landschaftsbestandteilen 
nach § 29 BNatSchG

- Kein Vorkommen von nach § 30 BNatSchG
gesetzlich geschützten Biotopen; 
keine geschützten / gefährdeten 
Pflanzenarten

Vollumfängliche Berücksichtigung im zu 
erstellenden Umweltbericht
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Naturschutzfachliche Belange
 Flächendeckende faunistische Bestandsaufnahme

- Faunistische Bestandsaufnahme der Brutvögel von Februar bis Juli 2019

Ergebnisse Brutvogelkartierung:
- Vorwiegend ungefährdete Brutvögel wurden festgestellt. 
- In den vorhandenen Gehölzen auch gefährdete Arten (Star) vorkommend.
- Ein Brutpaar der Schleiereule wurde in dem Stall festgestellt.
- Offenlandbrüter (Kiebitz) wurden im Geltungsbereich nicht festgestellt; drei Brutpaare brüteten in der weiteren 
Umgebung. 

Berücksichtigung der 
artenschutzrechtlichen Belange 

(§ 44 BNatSchG) im 
Umweltbericht über eine spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP)

Auszug aus der Brutvogelverbreitungskarte
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Naturschutzfachliche Belange
 Flächendeckende faunistische Bestandsaufnahme

- Faunistische Bestandsaufnahme der Fledermäuse von August 2018 bis Juli 2019

Ergebnisse Fledermauskartierung:

- Insgesamt konnten fünf Fledermausarten und zwei Artengruppen nachgewiesen werden. 
- Die Flächen um die vorkommenden Gehölze bzw. die Hofanlage gehören zu Jagdgebieten hoher und mittlerer 
Bedeutung.

- Ein Quartier der Zwergfledermaus und des 
Langohrs wurden im bestehenden Hof festgestellt.

- Ein Quartier einer Rauhautfledermaus wurde in 
einem Baum festgestellt.

Berücksichtigung der 
artenschutzrechtlichen Belange 

(§ 44 BNatSchG) im 
Umweltbericht über eine 

spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP)

Auszug aus der Fledermausverbreitungskarte 
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